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Gesundheitliche Auswirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder – Teil II

Die Strategie der Europäischen Union (EU) für den digitalen Binnenmarkt sieht die Digitalisierung der EU 
mit Hilfe der koordinierten Einführung von 5G-Netzen bis zum Jahr 2025 vor. Damit soll die unmittelbare 
Konnektivität zu Milliarden von Geräten, das Internet der Dinge und eine umfassende Vernetzung der EU-
Bevölkerung ermöglicht werden. Neben deutlich höheren Kosten für die Einführung dieser Technik im Ver-
gleich zu früheren Mobilfunkstrategien stellte der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments in 
dem Dokument „Auswirkungen der drahtlosen 5G Kommunikation auf die menschliche Gesundheit” im Fe-
bruar 2020 fest, dass Fragen nach den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt bis-
lang nicht beantwortet seien. Dort heißt es auch, bei 5G würden zusätzlich zu den Mikrowellen der bisheri-
gen Mobilfunk-Technologie erstmals Millimeterwellen mit einer begrenzten Reichweite und Aktivantennen 
eingesetzt werden, die Basisstationen müssten sehr viel dichter als bisher aufgestellt werden und würden 
mit deutlich höheren Frequenzen senden als bisher. Die Bevölkerung ist dieser Millimeterwellenbestrahlung 
mit hohen Frequenzen und einem hohen Pulsationsniveau dauerhaft ausgesetzt, auch im eigenen Wohn-
bereich. Zu den Gesundheitsgefahren, die in zahlreichen Studien beschrieben werden, gehören unter an-
derem Angriffe auf das Nervensystem und das Gehirn, Angriffe auf das Hormonsystem, DNS-Schäden und 
Krebs, Erzeugung von oxidativem Stress, Verringerung der Fruchtbarkeit und Elektrosensibilität in Verbin-
dung mit Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Auch die Weltgesundheitsorganisation stuft Funkstrahlung 
als krebserregend ein. Eine weitere Studie weist die schädigenden Auswirkungen von hochfrequenten elek-
tromagnetischen Feldern auf die Baumgesundheit nach (Waldmann-Selsam, Balmori-de la Puente, Breu-
nuig, Balmori, Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations, 2016).

Verschiedene Gruppen von Wissenschaftlern und Ärzten haben vor der Einführung der 5G-Technologie ein-
dringlich an die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation, die Europäische Kommission und die 
Bundesregierung appelliert und auf die gesundheitlichen Gefahren hingewiesen, die von elektromagneti-
schen Feldern auf lebende Organismen bereits bei Werten weit unterhalb der meisten internationalen und 
nationalen Richtlinien ausgehen.

Das Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur hat die Kleine Anfrage 8/123 vom 14. No-
vember 2024 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. Januar 2025 beantwortet:

1. Sind Mobilfunkbetreiber gegen durch Mobilfunk verursachte Gesundheitsschäden versichert? Falls nein, 
warum nicht?

Antwort:
Hierzu liegen der Landesregierung keine Kenntnisse vor.

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Lauerwald (AfD)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Digitales und Infrastruktur
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2. Haften Personen, die ihr Grundstück für einen Mobilfunksender zur Verfügung stellen, für etwaige Ge-

sundheitsschäden der Nachbarn?

Antwort:
Nach aktuellem Forschungsstand und bei Einhaltung der in Deutschland geltenden Personenschutz-
grenzwerte gibt es keine Belege für gesundheitliche Risiken durch Mobilfunkstrahlung. Insoweit sind 
auch keine Haftungsrisiken zu befürchten, wenn Personen bei Einhaltung der rechtlichen Bestimmun-
gen ihr Grundstück für einen Mobilfunksender zur Verfügung stellen. Im Übrigen gelten die allgemeinen 
gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung.

3. Welche gesetzlichen Regelungen verhindern die Beteiligung der Bürger an der Errichtung von 5G-Tele-
kommunikationsanlagen?

Antwort:
Keine.

4. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zum Schutz von Schulkindern vor Gesundheitsschäden 
durch WLAN und hochfrequente 5G-Strahlung in den Schulen?

5. Welche Maßnahmen sind aus Sicht der Landesregierung zum Schutz von Schwangeren und Kindern 
vor einer Dauerbelastung durch hochfrequente 5G-Strahlung erforderlich und wie gedenkt sie diese um-
zusetzen?

8. Auf welche Weise plant die Landesregierung, die Öffentlichkeit über mögliche gesundheitliche Risiken 
elektromagnetischer Felder aufzuklären und über mögliche Maßnahmen zur Verminderung der schäd-
lichen Auswirkungen zu informieren?

Antwort zu den Fragen 4, 5 und 8:
Da nach dem aktuellen und langjährig gesicherten wissenschaftlichen Kenntnisstand von den elektro-
magnetischen Feldern – unabhängig von der genutzten Technik – bei Einhaltung der Grenzwerte kei-
ne gesundheitlichen Risiken ausgehen und auch keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Mobilfunk-
anlagen schädliche Auswirkungen speziell auf Kinder oder Schwangere haben, sind keine gesonderten 
Maßnahmen erforderlich oder geplant.

6. Wie hoch ist nach Kenntnis der Landesregierung die Belastung durch hochfrequente 5G-Strahlung in 
einem vollbesetzten Triebwagen der Zuggattung Intercity-Express für den einzelnen Fahrgast unter der 
Annahme, dass 95 Prozent der Fahrgäste mindestens ein Smartphone in Betrieb haben?

Antwort:
Dazu liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor.

7. Wie soll nach Ansicht der Landesregierung sichergestellt werden, das elektrosensible Menschen weiter-
hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können?

Antwort:
Es ist nicht ersichtlich, inwieweit diesbezüglich die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel eingeschränkt 
sein könnte.

Schütz 
Minister
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